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STADTI TELGTE 

Öffentliche Bekanntmachung 

Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Telgte gern. § 3 Denkmalschutzgesetz des 

Landes Nordrhein-Westfalen 

Folgendes Objekt ist gern. § 3 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im 

Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz- DSchG) vom 11.03.1980 (GV NW S. 

226/SGV NW 224) in die Denkmalliste der Stadt Telgte, Listenteil A, eingetragen worden: 

Lfd. Nr. Kurzbezeichnung des Denkmals 

11172 Behelfsheim 

Telgte, den 11.08.2015 

Stadt T elgte 

Der Bürgermeister 

Bürgermeister 

Datum der Lage des Denkinals 

Eintragung 

11.08.2015 Verth 22, 

48291 T elgte 



Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Haupt- und Personalamt 

Warendorf, den 19.08.2015 

Hinweis auf eine Bekanntmachung gern. § 24 Abs. 3 Satz 2 des 
Gesetzes über die kommunale Gemeinscliaftsarbeit (GkG NRW) 

Die Bezirksregierung Münster hat im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Münster, Ausgabe Nr. 33, vom 14.08.2015 unter lfd. Nr. 174 die öffentlich­
rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt 
Ennigerloh über die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen sowie 
die Genehmigung gern. § 24 Abs. 3 des Gesetzes über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) bekannt gemacht. 

Auf diese Veröffentlichung wird gern. § 24 Abs. 3 Satz 2 GkG NRW hingewiesen. 

Im Auftrag 
J. c' 'J 

Z--o~ 
Norbert Löcken 



Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Haupt- und Personalamt 

Warendorf, den 19.08.2015 

Hinweis auf eine Bekanntmachung gern. § 24 Abs. 3 Satz 2 des 
Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) 

Die Bezirksregierung Münster hat im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Münster, Ausgabe Nr. 33, vom 14.08.2015 unter lfd. Nr. 175 die öffentlich­
rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt 
Drensteinfurt über die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen sowie 
die Genehmigung gern. § 24 Abs. 3 des Gesetzes über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) bekannt gemacht. 

Auf diese Veröffentlichung wird gern. § 24 Abs. 3 Satz 2 GkG NRW hingewiesen. 

Im Auftrag 

t(l()/0 
Norbert Löcken 



Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Haupt- und Personalamt 

LJt ~ -

Warendorf, den 19.08.2015 

Hinweis auf eine Bekanntmachung gern.§ 24 Abs. 3 Satz 2 des 
Gesetzes über die kommunale Gemeinscliaftsarbeit (GkG NRW) 

Die Bezirksregierung Münster hat im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Münster, Ausgabe Nr. 33, vom 14.08.2015 unter lfd. Nr. 176 die öffentlich­
rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt Ahlen 
über die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen sowie die 
Genehmigung gern. § 24 Abs. 3 des Gesetzes über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) bekannt gemacht. 

Auf diese Veröffentlichung wird gern. § 24 Abs. 3 Satz 2 GkG NRW hingewiesen. 

Im Auftrag 

'4Ckv 
Norbert Löcken 
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Bekanntmachung 

gern. § 24 Abs. 3, Satz 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 298, ber. S. 326). 

Die Bezirksregierung Münster hat im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster, 
Ausgabe Nr. 33, Teil B vom 14. August 2015 unter der lfd. Nr.177 die öffentlich­
rechtliche Vereinbarung über die kommunale Zusammenarbeit im Bereich der 
Grünpflege an Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten zwischen dem Kreis Warendorf und der 
Gemeinde Everswinkel veröffentlicht. 

Auf diese Veröffentlichung wird gem. § 24 Abs. 3, Satz 2 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit hingewiesen. 

Warendorf, den 20.08.2015 

Im Auftrag 
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Carsten Rehers 
Kreisbaudirektor 
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